

	An die Eltern der ….

	St.Gallen, 7. Juni 2012






Erlaubnis der Eltern für Videoaufnahmen 
Sehr geehrte Eltern

Die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen (PHSG) bildet Lehrpersonen der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe aus. Ich bin Dozent für Bewegung und Sport und entwickle derzeit ein E-Learning-Lehrmittel zur Schulung im Bewegungslesen. 
Dieses elektronische Lehrmittel (Website) richtet sich einerseits an Studierende an Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz, andererseits aber auch an Lehrpersonen der Volksschule sowie an Trainer von Sportvereinen und Jugend & Sport-Leitungspersonen.
Das interaktive Lehrmittel besteht aus Videoreihenbildern von Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulstufen bei der Ausübung unterschiedlichster Fertigkeiten wie beispielsweise Feldaufschwung am Reck, Schrittsprung beim Weitsprung oder Spielszenen beim Schnappball. In der Folge müssen die Studierenden die Beobachtungspunkte, Fehler und Korrekturmöglichkeiten angeben.

Darf ich Sie bitten, mir mittels beiliegendem Talon mitzuteilen, ob ich Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn mit der Videokamera aufnehmen und die entstandenen Szenen für das E-Learning-Lehrmittel verwenden darf. Es werden im Lehrmittel keine Namen verwendet.

Im Namen der ganzen PHSG danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Entstehung eines innovativen und wertvollen Lehrmittels.
Freundliche Grüsse
Dominik Owassapian
Erlaubnis der Eltern für Videoaufnahmen für das E-Learning-Lehrmittel zur Schulung im Bewegungslesen

Name der Tochter bzw. des Sohnes: …………………………………………………………

Videoaufnahmen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 FORMCHECKBOX 

Ja, mein Kind darf von Herrn Owassapian gefilmt werden und die Aufnahmen meines Kindes dürfen von der Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen (PHSG) für das E-Learning-Lehrmittel zur Schulung im Bewegungslesen verwendet werden.

 FORMCHECKBOX 

Nein, mein Kind darf NICHT gefilmt werden.

Ort, Datum: 
……………………………………………………………………………………….

Unterschrift der Eltern (bzw. Inhaberin oder Inhaber der elterlichen Gewalt):

……………………………………………………………………………………….




